
(2) Das in Absatz 1 genannte Dokument gilt solange, bis
der zuständige Träger den Träger des Wohnorts über sei-
nen Widerruf informiert.

Der Träger des Wohnorts benachrichtigt den zuständigen
Träger von jeder Eintragung nach Absatz 1 und von jeder
Änderung oder Streichung dieser Eintragung.

(3) Für die in den Artikeln 22, 24, 25 und 26 der Grund-
verordnung genannten Personen gilt der vorliegende
Artikel entsprechend.

17.1 Sachleistungen bei Wohnort in einem anderen als dem
zuständigen Staat – allgemein

Artikel 17 VO (EG) Nr. 883/2004 ist die erste Vorschrift aus dem ersten Abschnitt
des Kapitels „Leistungen bei Krankheit sowie Leistungen bei Mutterschaft und
gleichgestellte Leistungen bei Vaterschaft“. Der erste Abschnitt dieses Kapitels
befasst sich ausschließlich mit den Leistungsansprüchen von Versicherten und
ihren Familienangehörigen. Für Rentner und ihre Familienangehörigen sind im
zweiten Abschnitt gesonderte Vorschriften enthalten. Zur Festlegung, wer als
Familienangehöriger in diesem Sinne anzusehen ist, vgl. Kommentar 1.11 „Fami-
lienangehöriger – Definition“. Die Leistungsansprüche erstrecken sich dabei im-
mer auch auf die Sachleistungen bei Pflegebedürftigkeit (vgl. Kommentar 3.1
„Sachlicher Geltungsbereich“).

Artikel 17 VO (EG) Nr. 883/2004 regelt die Sachleistungsansprüche der Versicher-
ten und ihrer Familienangehörigen, wenn diese ihren Wohnsitz in einem anderen
Staat haben als dem Staat, in dem sie gegen die Risiken Krankheit und Mutter-
schaft geschützt (versichert) sind. Dabei legt er fest, dass die Versicherten und ihre
Familienangehörigen im Wohnstaat alle Sachleistungen vom (Kranken- bzw. Pfle-
geversicherungs-)Träger des Wohnorts zu Lasten des zuständigen Trägers (Träger,
bei dem die Versicherung besteht) in dem Umfang und in der Art und Weise
erhalten, als wären sie beim Wohnortträger versichert.

Welche Leistungen als Sachleistung anzusehen sind, richtet sich nach den für den
leistungserbringenden Träger im Wohnstaat geltenden Rechtsvorschriften (vgl.
Beschluss Nr. S5, Abschnitt I der Verwaltungskommission für die Koordinierung
der Systeme der sozialen Sicherheit vom 2.10.2009).

➨ Den Volltext des Beschlusses Nr. S5 der Verwaltungskommission für die
Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit vom 2.10.2009 finden
Sie im Abschnitt F „Beschlüsse und Empfehlungen der Verwaltungskom-
mission“.
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Praxisbeispiel 17.1.1:

Herr Hammer ist Arbeitnehmer bei der Export AG. Diese setzt Herrn Hammer
ab 2.1. dieses Jahres für fünf Jahre in Spanien/Alicante ein. Für Herrn Hammer
gelten in dieser Zeit aufgrund einer Ausnahmevereinbarung nach Artikel 16
VO (EG) Nr. 883/2004 weiterhin die deutschen Rechtsvorschriften in allen Be-
reichen der sozialen Sicherheit. Herr Hammer kündigt daraufhin seinen Miet-
vertrag in Deutschland zum 31.12. des Vorjahres und zieht am 1.1. dieses
Jahres mit seiner Familie nach Spanien.

Herr Hammer und seine Familienangehörigen erhalten ab 2.1. dieses Jahres
vom spanischen Wohnortträger der dortigen Krankenversicherung zu Lasten
seiner deutschen Krankenkasse alle Sachleistungen wie ein gesetzlich in Spa-
nien versicherter Arbeitnehmer bzw. dessen Familienangehörige. Dies gilt
sowohl für

– den Leistungsumfang als auch

– die Art der Leistungserbringung (z. B. als Sachleistung oder im Rahmen der
nachträglichen Kostenerstattung gegen Vorleistung).

Auch die Regelungen nach innerstaatlich spanischem Recht über

– die Eigenbeteiligungen/Zuzahlungen,

– die Befreiung von Eigenbeteiligungen/Zuzahlungen sowie

– den Kreis der anspruchsberechtigten Familienangehörigen

gelten ab 2.1. dieses Jahres für ihn und seine Familienangehörigen. Leistun-
gen, die das dortige System der gesetzlichen Krankenversicherung nicht vor-
sieht (z. B. Zahnersatz), können er und seine nach spanischem Recht an-
spruchsberechtigten Familienangehörigen in Spanien auch dann nicht im
Rahmen des Artikels 17 VO (EG) Nr. 883/2004 erhalten, wenn diese Leistungen
in Deutschland zum Leistungsumfang gehören. Hinweis: Unabhängig von den
o. g. Ansprüchen können weitergehende Ansprüche für Herrn Hammer und
seine Familienangehörigen gegen seinen deutschen Arbeitgeber nach deut-
schem Recht bestehen (vgl. § 17 SGB V).

a) Mehrere Systeme der sozialen Sicherheit im Wohnstaat

Wohnt der Versicherte/Familienangehörige in einem anderen als dem zuständi-
gen Staat und kennt der Wohnstaat mehr als ein Versicherungssystem für den Fall
der Krankheit, Mutterschaft oder Vaterschaft für eine oder mehrere Kategorien von
Versicherten (z. B. für Selbstständige, für Arbeitnehmer, für Beamte usw.), so gilt
Folgendes:
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Für die nicht im Wohnstaat versicherten und von dort nur betreuten Personen
gelten ausschließlich die Vorschriften über das allgemeine System für Arbeitneh-
mer – vgl. Artikel 23 VO (EG) Nr. 987/2009.

Praxisbeispiel 17.1.2:

Frau Anders ist als selbstständige Raumdesignerin in Deutschland tätig. Sie hat
ihr Atelier in Monschau/Deutschland. Frau Anders ist als freiwilliges Mitglied
bei einer deutschen Krankenkasse gesetzlich krankenversichert. Sie wohnt in
Belgien.

Das belgische System der Krankenversicherung kennt sowohl ein System für
Selbstständige als auch ein allgemeines System für Arbeitnehmer. Frau Anders
erhält aus dem allgemeinen System für Arbeitnehmer in Belgien alle Sach-
leistungen wie eine dort gesetzlich versicherte Arbeitnehmerin. Zuständig für
die Sachleistungsaushilfe ist der für ihren Wohnort zuständige belgische Kran-
kenversicherungsträger des allgemeinen Systems, der ihr die Sachleistungen
zu Lasten ihrer deutschen Krankenkasse zur Verfügung stellt.

17.2 Sachleistungen bei Wohnort in einem anderen als dem
zuständigen Staat – Eintragungspflicht

Damit der Versicherte und seine Familienangehörigen die Sachleistungen bei
Wohnsitz in einem anderen als dem zuständigen Staat vom Wohnortträger er-
halten können, sieht Artikel 24 der VO (EG) Nr. 987/2009 für sie die Verpflichtung
vor, sich beim Wohnortträger eintragen zu lassen. Für die Eintragung ist derzeit
der Vordruck E 106 vorgesehen, wenn der Versicherte und seine Familienange-
hörigen in einem anderen Staat wohnen. Wohnt nur der Familienangehörige in
einem anderen Staat als dem, in dem die Versicherung besteht und in dem der
Versicherte wohnt, erhält er die Sachleistungen bei Krankheit/Mutterschaft auf der
Grundlage eines für ihn ausgestellten Vordrucks E 109. Alternativ kann der zu-
ständige Träger auch anstelle der Vordrucke E 106/E 109 das sog. Portable Docu-
ment S1 ausstellen.

Für die deutschen Krankenkassen empfiehlt der GKV-Spitzenverband, DVKA:

»Strukturierte elektronische Dokumente (SEDs)

Grundsätzlich sollen ab Inkrafttreten der neuen Verordnungen SEDs und Portable
Dokumente … die bisherigen E-Vordrucke ablösen (Absatz 1 des Beschlusses E1).
Da der Austausch von SEDs auf elektronischem Weg noch nicht möglich ist, werden
sog. Papier-SEDs zur Verfügung stehen. Während der Übergangszeit können Sie je-
doch auch noch E-Vordrucke ausstellen, die dann vom ausländischen Träger zu
akzeptieren sind (Absatz 4 des Beschlusses E1). Dies gilt selbstverständlich auch für
E-Vordrucke, die Sie von ausländischen Trägern erhalten.

KOMMENTAR Verordnung (EG) Nr. 883/2004

C 4 · Artikel 17

H
an

db
uc
h
so
zi
al
e
Si
ch
er
he

it
In
te
rn
at
io
na

l
©
A
O
K-
Ve

rla
g
G
m
bH


	Kommentierung
	Kommentar – Verordnung (EG) Nr. 883/2004
	Übersicht
	Stichwortverzeichnis
	Abkürzungsverzeichnis
	Verordnung (EG) Nr. 883/2004 – Kommentar
	Artikel 1 – Definition
	Definitionen – allgemein
	Begriffsbestimmungen – allgemein
	Beschäftigung – Definition
	Selbstständige Erwerbstätigkeit – Definition
	Versicherter – Definition
	Beamter – Definition
	Sondersystem für Beamte – Definition
	Grenzgänger – Definition
	Flüchtling – Definition
	Staatenloser – Definition
	Familienangehöriger – Definition
	Wohnort – Definition
	Aufenthalt – Definition
	Rechtsvorschriften – Definition
	Zuständige Behörde – Definition
	Verwaltungskommission – Definition
	Durchführungsverordnung – Definition
	Träger – Definition
	Zuständiger Träger – Definition
	Träger des Wohnorts – Definition
	Träger des Aufenthaltsorts – Definition
	Zuständiger Mitgliedstaat – Definition
	Versicherungszeiten – Definition
	Beschäftigungszeiten – Definition
	Zeiten einer selbstständigen Erwerbstätigkeit – Definition
	Wohnzeiten – Definition
	Sachleistungen – Definition
	Renten – Definition
	Vorruhestandsleistungen – Definition
	Sterbegeld – Definition
	Familienleistungen – Definition
	Grundverordnung – Begriffsbestimmung
	Durchführungsverordnung – Begriffsbestimmung
	Zugangsstelle – Begriffsbestimmung
	Verbindungsstelle – Begriffsbestimmung
	Dokument – Begriffsbestimmung
	Strukturiertes elektronisches Dokument – Begriffsbestimmung
	Elektronische Übermittlung – Begriffsbestimmung
	Rechnungsausschuss – Begriffsbestimmung
	System der sozialen Sicherheit – Begriffsbestimmung
	Gemeinschaftsrecht – Begriffsbestimmung
	Gebietlicher Geltungsbereich – Definiton

	Artikel 2 – Persönlicher Geltungsbereich
	Persönlicher Geltungsbereich

	Artikel 3 – Sachlicher Geltungsbereich
	Sachlicher Geltungsbereich

	Artikel 4 – Gleichbehandlung
	Gleichbehandlung

	Artikel 5 – Gleichstellung von Leistungen, Einkünften, Sachverhalten oder Ereignissen
	Gleichstellung von Leistungen, Einkünften, Sachverhalten oder Ereignissen – Allgemeines
	Gleichstellung von Zuzahlungen, die in einem anderen Mitgliedstaat geleistet wurden
	Gleichstellung von Renten aus einem anderen Mitgliedstaat
	Gleichstellung des Wohnsitzes – Krankenversicherung der Studenten
	Gleichstellung des in einem anderen Mitgliedstaat zurückgelegten Wehr-/Zivildienstes
	Gleichstellung von in einem anderen Mitgliedstaat zurückgelegten Kindererziehungszeiten
	Gleichstellung von in einem anderen Mitgliedstaat zurückgelegten Zeiten bei Arbeitslosigkeit
	Gleichstellung von in einem anderen Mitgliedstaat zurückgelegten rentenrechtlichen Zeiten
	Gleichstellung von Sachverhalten oder Ereignissen für den Krankengeldanspruch
	Gleichstellung von Sachverhalten oder Ereignissen für die Krankengeldberechnung

	Artikel 6 – Zusammenrechnung der Zeiten
	Zusammenrechenbare Zeiten – Das Prinzip
	Zusammenrechenbare Zeiten – Anwendungsfälle
	Zusammenrechenbare Zeiten – Mitteilung
	Zusammenrechenbare Zeiten – Umrechnung

	Artikel 7 – Aufhebung der Wohnortklausel
	Geldleistungen – Aufhebung der Wohnortklausel

	Artikel 8 – Verhältnis der VO (EG) Nr. 883/2004 zu anderen Koordinierungsregelungen
	Verhältnis der VO (EG) Nr. 883/2004 zu anderen Koordinierungsregelungen

	Artikel 9 – Erklärungen der Mitgliedstaaten zum Geltungsbereich dieser Verordnung
	Erklärungen der Mitgliedstaaten zum Geltungsbereich der VO (EG) Nr. 883/2004 – Inhalt der Erklärungen
	Erklärungen der Mitgliedstaaten zum Geltungsbereich der VO (EG) Nr. 883/2004 – Rechtswirkung der Erklärungen
	Erklärungen der Mitgliedstaaten zum Geltungsbereich der VO (EG) Nr. 883/2004 – Erklärung Deutschlands
	Erklärungen der Mitgliedstaaten zum Geltungsbereich der VO (EG) Nr. 883/2004 – Veröffentlichung der Erklärungen

	Artikel 10 – Verbot des Zusammentreffens von Leistungen
	Verbot des Zusammentreffens von Leistungen – Grundsatz
	Verbot des Zusammentreffens von Leistungen – Leistungen gleicher Art
	Verbot des Zusammentreffens von Leistungen – Kürzung von Leistungen

	Artikel 11 – Allgemeine Regelung
	Bestimmung des anwendbaren Rechts – Allgemeine Regelung
	Einheitlichkeit des anzuwendenden Rechts
	Bezug von Geldleistungen – Bestimmung des anwendbaren Rechts
	Arbeitnehmer und Selbstständige – Bestimmung des anwendbaren Rechts
	Beamte – Bestimmung des anwendbaren Rechts
	Arbeitslosengeldbezieher – Bestimmung des anwendbaren Rechts
	Wehr- und Zivildienstleistende – Bestimmung des anwendbaren Rechts
	Sonstige Personen – Bestimmung des anwendbaren Rechts
	Seeleute (gewöhnlich an Bord von Seeschiffen erwerbstätige Personen) – Bestimmung des anwendbaren Rechts
	Flug- und Kabinenbesatzungsmitglieder – Bestimmung des anwendbaren Rechts
	Bestimmung des anwendbaren Rechts – Allgemeine Regelung – Praktische Durchführung bei Beschäftigung im Ausland

	Artikel 12 – Sonderregelung
	Arbeitnehmer – Sonderregelung zur Bestimmung des anwendbaren Rechts (Entsendung)
	Entsendung – Bestimmung des anwendbaren Rechts
	Entsendung – Geschäftstätigkeit des Arbeitgebers im Entsendestaat
	Entsendung – Arbeitsrechtliche Bindung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer
	Entsendung – Weitergeltung der Rechtsvorschriften des Entsendestaats/Einstellung zur Entsendung
	Entsendung – Zeitliche Befristung
	Entsendung – Verlängerung der Entsendung
	Entsendung – Unterbrechung der Entsendung
	Entsendung – Mehrere Arbeitsorte
	Entsendung – Ablösung eines entsandten Arbeitnehmers
	Entsendung – Dienstreise
	Entsendung – Erneute Entsendung
	Entsendung – Ausschlusstatbestände
	Entsendung – Übergangsfälle
	Entsendung – Praktische Durchführung
	Entsendung – Praktische Durchführung – Kurzzeitige Entsendungen
	Entsendung – Bescheinigung A1
	Entsendung – Datenaustausch zwischen den Trägern
	Entsendung – Meinungsverschiedenheit zwischen den Trägern
	Selbstständige – Sonderregelung zur Bestimmung des anwendbaren Rechts (Entsendung)
	Selbstständige – Entsendung bei gewöhnlicher selbstständiger Tätigkeit im Ansässigkeitsstaat
	Selbstständige – Ähnliche Tätigkeit als Voraussetzung der Entsendung
	Selbstständige – Klassifizierung der Tätigkeiten bei Entsendung
	Selbstständige – Zeitliche Befristung der Entsendung
	Selbstständige – Verlängerung der Entsendung
	Selbstständige – Unterbrechung der Entsendung
	Selbstständige – Erneute Entsendung
	Selbstständige – Entsenderegelungen in Übergangsfällen
	Selbstständige – Praktische Durchführung der Entsenderegelungen
	Selbstständige – Bescheinigung A1 bei Entsendung
	Selbstständige – Datenaustausch zwischen den Trägern bei Entsendung
	Selbstständige – Meinungsverschiedenheiten zwischen den Trägern über das Vorliegen einer Entsendung

	Artikel 13 – Ausübung von Tätigkeiten in zwei oder mehr Mitgliedstaaten
	Erwerbstätigkeit in zwei oder mehr Mitgliedstaaten – Überblick
	Erwerbstätigkeit in zwei oder mehr Mitgliedstaaten – unbedeutende/marginale Tätigkeit
	Erwerbstätigkeit in zwei oder mehr Mitgliedstaaten – Beschäftigung bei einem Arbeitgeber
	Erwerbstätigkeit in zwei oder mehr Mitgliedstaaten – Beschäftigung bei zwei oder mehr Arbeitgebern
	Erwerbstätigkeit in zwei oder mehr Mitgliedstaaten – Personen im internationalen Verkehrswesen
	Erwerbstätigkeit in zwei oder mehr Mitgliedstaaten – Flug- und Kabinenbesatzungsmitglieder
	Erwerbstätigkeit in zwei oder mehr Mitgliedstaaten – Rheinschiffer
	Erwerbstätigkeit in zwei oder mehr Mitgliedstaaten – Beamte
	Erwerbstätigkeit in zwei oder mehr Mitgliedstaaten – Beschäftigung und selbstständige Tätigkeit
	Erwerbstätigkeit in zwei oder mehr Mitgliedstaaten – Abgrenzung zur Entsendung
	Erwerbstätigkeit in zwei oder mehr Mitgliedstaaten – Übergangsfälle

	Artikel 14 – Freiwillige Versicherung oder freiwillige Weiterversicherung
	Allgemeines
	Ausnahmen von der Kollisionsnorm des Artikel 11 VO (EG) 883/2004 bei freiwilliger Versicherung oder freiwillige Weiterversicherung
	Zusammentreffen von freiwilliger Versicherung mit einer Pflichtversicherung
	Besonderheiten im Bereich der Invaliditäts-, Alters- und Hinterbliebenenversicherung (Rentenversicherung)
	Gleichstellung der Gebiete

	Artikel 15 – Vertragsbedienstete der Europäischen Gemeinschaften
	Allgemeines
	Vertragsbedienstete der Europäischen Gemeinschaften
	Ausübung des Wahlrechts

	Artikel 16 – Ausnahmen von den Artikeln 11 bis 15
	Ausnahmevereinbarungen – Überblick
	Ausnahmevereinbarungen – Interesse der betroffenen Person/Personengruppe
	Ausnahmevereinbarungen – Einvernehmen der beteiligten Mitgliedstaaten
	Ausnahmevereinbarungen – Kriterien für den Abschluss
	Ausnahmevereinbarungen – Antragsverfahren
	Ausnahmevereinbarungen – Staatenbezogene Besonderheiten
	Ausnahmevereinbarungen – zuständige Stellen
	Ausnahmevereinbarungen – Datenaustausch zwischen den Trägern
	Freistellung von den Rechtsvorschriften des Wohnstaats nach Artikel 16 Absatz 2 VO (EG) Nr. 883/2004

	Artikel 17 – Wohnort in einem anderen als dem zuständigen Mitgliedstaat
	Sachleistungen bei Wohnort in einem anderen als dem zuständigen Staat – allgemein
	Sachleistungen bei Wohnort in einem anderen als dem zuständigen Staat – Eintragungspflicht
	Sachleistungen bei Wohnort in einem anderen als dem zuständigen Staat – Ende des Anspruchs

	Artikel 18 – Aufenthalt im zuständigen Mitgliedstaat wenn sich der Wohnort in einem anderen Mitgliedstaat befindet
	Aufenthalt im zuständigen Staat bei Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat – Personenkreis
	Aufenthalt im zuständigen Staat bei Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat – Sachleistungsanspruch
	Aufenthalt im zuständigen Staat bei Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat – Leistungsansprüche für Familienangehörige von Grenzgängern

	Artikel 19 – Aufenthalt außerhalb des zuständigen Mitgliedstaats
	Leistungsansprüche bei Aufenthalt im Ausland – Personenkreis
	Leistungsansprüche bei Aufenthalt im Ausland – Nachweis des Anspruchs
	Leistungsansprüche bei Aufenthalt im Ausland – Umfang und Voraussetzungen
	Leistungsansprüche bei Aufenthalt im Ausland – Besondere Leistungen
	Kostenerstattung für im Ausland selbst beschaffte Sachleistungen – vorübergehender Aufenthalt
	Kostenerstattung für im Ausland selbst beschaffte Sachleistungen – Umrechnungskurse

	Artikel 20 – Reisen zur Inanspruchnahme von Sachleistungen
	Reisen zur Inanspruchnahme von Leistungen – Grundsatz
	Reisen zur Inanspruchnahme von Leistungen – Rechtsanspruchs- und Ermessensleistungen
	Reisen zur Inanspruchnahme von Leistungen bei Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat
	Reisen zur Inanspruchnahme von Leistungen bei Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat – Familienangehörige in Sonderfällen
	Reisen zur Inanspruchnahme von Leistungen bei Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat – Dringende und lebensnotwendige Behandlung
	Reisen zur Inanspruchnahme von Leistungen bei Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat – Ärztliche Untersuchungen und Unterrichtungen
	Reisen zur Inanspruchnahme von Leistungen – Nachträgliche Kostenerstattung

	Artikel 21 – Geldleistungen
	Geldleistungen bei Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat – Allgemeines
	Geldleistungen bei Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat – Berechnung der Geldleistung
	Geldleistungen bei Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat – Feststellung und Überwachung der Arbeitsunfähigkeit
	Geldleistungen bei Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat – Beweiskraft ausländischer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigu
	Geldleistungen bei Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat – Zweifel an der Arbeitsunfähigkeit
	Geldleistungen bei Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat – Auszahlung

	Artikel 22 – Rentenantragsteller
	Rentenantragsteller – Allgemeines
	Sachleistungsansprüche von Rentenantragstellern – Grundsatz
	Rentenantragsteller – Sachleistungsansprüche bei Wohnsitz in einem Staat mit Nationalem Gesundheitssystem
	Rentenantragsteller – Zuständiger Träger für Sachleistungsansprüche bei Wohnort in einem anderen Mitgliedstaat
	Rentenantragsteller – Nachweis des Sachleistungsanspruchs bei Wohnort in einem anderen Mitgliedstaat
	Rentenantragsteller – Sachleistungen für Familienangehörige
	Rentenantragsteller – Leistungspflichtiger Träger für Sachleistungen bei Krankheit und Mutterschaft bei Meinungsverschiedenheiten

	Artikel 23 – Sachleistungsanspruch bei den Rechtsvorschriften des Wohnmitgliedstaats
	Rentner – Zuständiger Träger für den Sachleistungsanspruch bei Krankheit und Mutterschaft
	Rentner – Zuständiger Träger für Sachleistungen bei Krankheit und Mutterschaft, wenn Rente im Wohnstaat bezogen wird
	Rentner – Auswirkungen einer Befreiung von der Versicherungspflicht bei mehrfachem Rentenbezug
	Rentner – Sachleistungen für Familienangehörige, wenn Rente auch im Wohnstaat bezogen wird

	Artikel 24 – Nichtvorliegen eines Sachleistungsanspruch nach den Rechtsvorschriften des Wohnmitgliedstaats
	Rentner – Zuständiger Träger für Sachleistungen bei Krankheit und Mutterschaft, wenn keine Rente im Wohnstaat bezogen wird
	Rentner – Nachweis des Sachleistungsanspruchs bei Krankheit und Mutterschaft, wenn keine Rente im Wohnstaat bezogen wird
	Rentner – Umfang des Sachleistungsanspruchs bei Krankheit und Mutterschaft, wenn keine Rente im Wohnstaat bezogen wird
	Rentner – Zuständiger Träger für Sachleistungen bei Krankheit und Mutterschaft, wenn eine Rente nicht mehr bezogen wird
	Rentner – Auswirkungen einer Befreiung von der Versicherungspflicht auf Leistungsansprüche bei Krankheit und Mutterschaft
	Rentner – Sachleistungen für Familienangehörige, wenn keine Rente im Wohnstaat bezogen wird

	Artikel 25 – Renten nach den Rechtsvorschriften eines oder mehrerer anderer Mitgliedstaaten als dem Wohngebiet, wenn …
	Rentner – Kostenträger für Sachleistungen bei Krankheit und Mutterschaft, wenn im Wohnstaat ein Leistungsanspruch unabhängig vom Rentenbezug besteht
	Rentner – Sachleistungen für Familienangehörige, bei Wohnsitz in einem Staat mit Nationalem Gesundheitsdienst
	Rentner – Leistungspflichtiger Träger für Sachleistungen bei Krankheit und Mutterschaft bei Meinungsverschiedenheiten
	Rentner – Auswirkungen von Sozialrenten und anderen beitragsunabhängigen Geldleistungen auf den Sachleistungsanspruch bei Krankheit und Mutterschaft im Wohnstaat

	Artikel 26 – Familienangehörige, die einem anderen Mitgliedstaat als dem Wohnmitgliedstaat des Rentners wohnen
	Rentner – Familienangehörige – Kostenträger für Sachleistungen bei Krankheit und Mutterschaft, wenn diese ohne den Rentner in einem anderen Mitgliedstaat wohnen
	Rentner – Familienangehörige – Nachweis und Umfang des Anspruchs auf Sachleistungen bei Krankheit und Mutterschaft, wenn diese ohne den Rentner in einem anderen Mitgliedstaat wohnen

	Artikel 27 – Aufenthalt des Rentners oder seiner Familienangehörigen in einem anderen Mitgliedstaat als ihrem Wohnmitgliedstaat – …
	Rentner und Familienangehörige, die in einem anderen Mitgliedstaat wohnen – Sachleistungen bei Aufenthalt im dritten Mitgliedstaat
	Rentner und Familienangehörige, die in einem anderen Mitgliedstaat wohnen – Sachleistungen bei Aufenthalt im zuständigen Staat
	Rentner und Familienangehörige, die in einem anderen Mitgliedstaat wohnen – Leistungsansprüche bei Reisen zur Behandlung in einen dritten Mitgliedstaat

	Artikel 28 – Besondere Vorschriften für Grenzgänger in Rente
	Grenzgänger in Rente – Sachleistungen zur Fortsetzung einer Behandlung
	Grenzgänger in Rente – Ende des Anspruchs auf Fortsetzung der Behandlung im ehemaligen Mitgliedstaat der Erwerbstätigkeit
	Grenzgänger in Rente – umfassender Sachleistungsanspruch im ehemaligen Beschäftigungsstaat
	Grenzgänger in Rente – umfassender Sachleistungsanspruch für Familienangehörige des Grenzgängers in Rente
	Grenzgänger in Rente – Ende des Anspruchs für den Grenzgänger in Rente und seine Familienangehörigen
	Grenzgänger in Rente – Kostenträger der Sachleistungen
	Grenzgänger in Rente – Nachweis des Sachleistungsanspruchs
	Grenzgänger in Rente – Alternative Möglichkeiten zur Fortsetzung einer Behandlung

	Artikel 29 – Geldleistungen für Rentner
	Rentner – Geldleistungen

	Artikel 30 – Beiträge der Rentner
	Rentner – Beiträge – allgemein
	Rentner – Beiträge – Gleichbehandlung ausländischer Renten
	Rentner – Beiträge – Beitragssatz bei ausländischen Renten

	Artikel 31 – Allgemeine Bestimmung
	Erwerbstätige Rentner – Vorrang der Vorschriften für Erwerbstätige

	Artikel 32 – Rangfolge der Sachleistungsansprüche – Besondere Vorschrift für den Leistungsanspruch von Familienangehörigen im Wohnmitgliedstaat
	Rangfolge der Sachleistungsansprüche

	Artikel 33 – Sachleistungen von erheblicher Bedeutung
	Sachleistungen von erheblicher finanzieller Bedeutung

	Artikel 34 – Zusammentreffen von leistungen bei Pflegebedürftigkeit
	Pflegegeld – Anrechnung von Pflegesachleistungen – erfasster Personenkreis und erfasste Leistungen
	Pflegegeld – Anrechnung von Pflegesachleistungen – Verfahren

	Artikel 35 – Erstattung zwischen Trägern
	Erstattungen zwischen den Trägern – Allgemeines
	Erstattungen zwischen den Trägern – Erstattung der tatsächlichen Aufwendungen
	Erstattungen zwischen den Trägern – Erstattung nach Monatspauschalen
	Erstattungen zwischen den Trägern – Erstattungsverzicht
	Erstattungen zwischen den Trägern – Jahresabschlussbericht

	Artikel 36 bis 49 werden zu einem späteren Zeitpunkt kommentiert
	Artikel 50 – Allgemeine Vorschriften
	Alters- und Hinterbliebenenrenten – Überblick
	Alters- und Hinterbliebenenrenten – Antragstellung
	Alters- und Hinterbliebenenrenten – Verbindlichkeit des Antragsdatums
	Alters- und Hinterbliebenenrenten – Aufschieben der Leistungsfeststellung wegen Alters
	Alters- und Hinterbliebenenrenten – Verzicht auf eine Rente und Rücknahme des Rentenantrags
	Alters- und Hinterbliebenenrenten – bei der Rentenberechnung nicht zu berücksichtigende Zeiten

	Artikel 51 – Besondere Vorschriften über die Zusammenrechnung von Zeiten
	Zusammenrechnung von Zeiten in der Rentenversicherung – Überblick
	Zusammenrechnung von Zeiten in der Rentenversicherung – Sondersysteme für Arbeitnehmer
	Zusammenrechnung von Zeiten in der Rentenversicherung – Sondersysteme der Selbstständigen
	Zusammenrechnung von Zeiten in der Rentenversicherung – Allgemeines System und Sondersystem
	Zusammenrechnung von Zeiten in der Rentenversicherung – Versicherung zum Zeitpunkt des Eintritts des Leistungsfalls

	Artikel 52 – Festellung der Leistungen
	Rentenberechnung – Überblick
	Rentenberechnung – Grundzüge
	Rentenberechnung – Berechnung der autonomen Leistung
	Rentenberechnung – Berechnung der anteiligen Leistung
	Rentenberechnung – Ermittlung des theoretischen Betrages
	Rentenberechnung – Grundsätze der Berechnung
	Rentenberechnung – Entgeltpunkte für deutsche Beitragszeiten sowie für mitgliedstaatliche Beitrags- und Wohnzeiten
	Rentenberechnung – Berechnung des theoretischen Betrages
	Rentenberechnung – Ermittlung des tatsächlichen Betrages
	Rentenberechnung – Vergleich zwischen autonomer und anteiliger Leistung

	Artikel 53 – Doppelleistungsbestimmungen
	Doppelleistungsbestimmungen in der Rentenversicherung – Überblick
	Doppelleistungsbestimmungen in der Rentenversicherung – Leistungen gleicher Art
	Doppelleistungsbestimmungen in der Rentenversicherung – Leistungen unterschiedlicher Art
	Doppelleistungsbestimmungen in der Rentenversicherung – Voraussetzung der Anrechnung ausländischen Einkommens
	Doppelleistungsbestimmungen in der Rentenversicherung – Zu berücksichtigende Beträge

	Artikel 54 ff. werden zu einem späteren Zeitpunkt kommentiert

	Arbeitshilfen
	Zusammenstellung
	Übersicht: Gebietlicher Geltungsbereich der Mitgliedstaaten
	Checkliste: Entsendung eines Arbeitnehmers in einen anderen Mitgliedstaat (Artikel 12 Absatz 1 EG-VO Nr. 883/2004)
	Entscheidungsschema: Erteilung der Genehmigung für die Behandlung in einem anderen Mitgliedstaat
	Checkliste für die Feststellung und Überwachung einer Arbeitsunfähigkeit bei Aufenthalt/Wohnort des Versicherten in einem Mitgliedstaat
	Praktischer Leitfaden zum anwendbaren Recht in der Europäischen Union (EU), im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) und in der Schweiz

	Vordrucke/Strukturierte Dokumente
	Zusammenstellung
	Vordrucke
	Strukturierte Dokumente

	Beschlüsse und Empfehlungen
	Rechtsprechung
	EuGH-Urteil
	Übersicht
	Rechtssache C-160/96, Molenaar
	Rechtssachen C-502/01 und C-31/02, Gaumain-Cerri
	Rechtssache C-208/07, Chamier-Glisczinski
	Rechtssache C-211/08
	Rechtssache C-388/09, da Silva Martins
	Rechtssache C-321/12, Helder/Farrington
	Rechtssache C-543/13 – Fischer-Lintjens
	Rechtssache C-255/13, Flood
	Rechtssache C-266/13, Kik
	Rechtssache C-382/13, Franzen und andere

	Bundessozialgericht
	Übersicht
	Urteil vom 11.5.2011 – B 5 R 8/10 R







